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Damen und Herren Vorstände der 
Katholischen Kirchenmusiken  
im Diözesanverband der  
Bläserchöre Bistum Mainz e.V.  
und zur Weiterleitung an deren Mitglieder 
 

  

 

           Mainz, 22.01.2021 

 

Aktuelle Informationen 2021_01 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Newsletter möchte ich Sie über aktuelle Entwicklungen im und um den Diözesanverband 
informieren: 
 
Verschiebung der Mitgliederversammlung 
Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage hat der Vorstand beschlossen, die für den 28. Februar 
2021 geplante Mitgliederversammlung auf die Zeit nach den Sommerferien zu verschieben. Den 
konkreten Termin werden wir Ihnen mit der geplanten Tagesordnung in einem gesonderten 
Einladungsschreiben frühzeitig mitteilen.  
 
Versicherungsbeiträge für 2021 
Nachdem die SV-Versicherung wegen der Auswirkungen der Pandemie für die Vereine bereits im 
Jahr 2020 die Beiträge zur Veranstalter-Haftpflicht-Versicherung für die "Vollschutz-Version" (alle 
Veranstaltungen inklusive der Zusatzrisiken) auf € 127,70 gesenkt hat, wird für das Jahr 2021 der 
Beitrag für alle Varianten der Veranstalter-Haftpflicht-Versicherung um 25 % gesenkt. 
Die Versicherung reduziert darüber hinaus im Jahr 2021 auch den zu zahlenden Jahresbeitrag für 
den Kraftfahrt-Rahmenvertrag um 25 %. 
 
Mitgliederstatistik 
Allen Vereinen, die aktuell kein ComMusic Produkt „Masterpaket“ über die Fa. ComMusic lizensiert 
haben, wurden inzwischen die Zugangsdaten für das Programm Verein24Light von ComMusic 
übermittelt. Wir weisen diese Vereine darauf hin, dass der Vorstand hierzu folgenden Beschuss 
gefasst hat: 
Sofern keine fristgerechte Bereitstellung der aktuellen Daten zur Mitgliederstatistik im Programm 
„Verein24Light“ erfolgt, wird für die dann erforderliche manuelle Nachbearbeitung der Daten ein 
Kostenbeitrag von € 30 erhoben.  
 
Mandat für SEPA-Lastschriftverfahren 
Bitte teilen Sie uns wegen des Einzugs von Mitgliedsbeiträgen etc. etwaige Änderungen Ihrer 
Bankverbindung rechtzeitig mit. Außerdem bitten wir Sie, uns - sofern noch nicht erfolgt - ein SEPA-
Lastschriftmandat zu erteilen.  
 
Erleichterung im Ehrenamt 
Die BDMV hat uns zum Jahresbeginn gleich eine freudige Nachricht übermittelt: Bundestag und 
Bundesrat haben noch im Dezember 2020 das Jahressteuergesetz 2020 beschlossen. Gemeinsam 
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mit dem Jahressteuergesetz 2020 wurde auch ein umfangreiches Paket für Ehrenamtliche und 
Vereine mit Gültigkeit ab 1. Januar 2021verabschiedet. Die wesentlichen Inhalte sind: 
 

• Die Ehrenamtspauschale wird von 720 € auf 840 € erhöht 

• Der Übungsleiterfreibetrag wird von 2.400 € auf 3.000 € erhöht 

• Die Freigrenze für Einnahmen aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wird für 
gemeinnützige Organisationen von 35.000 € auf 45.000 € angehoben 

• Auch das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung geändert wurde geändert: Grundsätzlich 
müssen gemeinnützige Organisationen jeden eingenommenen Euro spätestens im 
übernächsten Jahr wieder für ihre steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke 
ausgegeben haben (§ 55 I Nr. 5 AO). Mit der Verabschiedung des Jahressteuergesetzes 2020 
haben Bundestag und Bundesrat das für Vereine, die maximal 45.000 € im Jahr einnehmen, 
geändert. Für diese entfällt das Gebot der „Zeitnahen Mittelverwendung“ zukünftig und 
Vereine dürfen ohne Begründung Mittel ansparen. 

• Zudem steigt nun auch für alle Vereine die Steuerfreigrenze bei Körperschaft- und 
Gewerbesteuer auf Gewinne beispielsweise beim Verkauf von Kuchen und Getränken bei 
Konzerten auf zukünftig 45.000 €. Bisher profitierten von dieser Regelung lediglich 
Sportvereine, für Musikvereine galt die niedrigere Grenze von 35.000 Euro. 

• Der vereinfachte Spendennachweis wird von 200 € auf 300 € erhöht. Das bedeutet, dass bei 
Spenden bis zu einem Betrag von 300 € keine Spendenquittung ausgestellt werden muss. 
Hier reicht der Überweisungsbeleg bzw. der Kontoauszug der Überweisung. 
 

Weitere Details und weiterführende Links finden Sie auf der Homepage der BDMV: 
https://www.bdmv.de/de/erleichterung-im-ehrenamt-ab-2021/ 
 
 
Ich bitte Sie, diese Information allen erforderlichen Personen und Einrichtungen bekannt zu 
geben.  
 
 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
Diözesanverband der Bläserchöre 
Bistum Mainz e.V. 
 
Peter Höflich 
(Präsident) 
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